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1.0 Gesetzliche Grundlagen 
 
 
 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBI. I. 
S. 2141), ber. BGBl. I. Nr. 5 vom 27.01.1998, S. 137), Baunutzungsverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I. S. 132), zuletzt geän-
dert durch das lnvestitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 
1993 (BGBI. I. S. 466); Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 13. April 
1995 (GV NW 1995, S. 218, ber. S. 982), Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. März 1996 (GV NW S. 133). 
 
 
 
2.0 Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
 
 
 
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Gladbeck-Rentfort-Nord an der Schwechater Straße 
östlich des Geschäftszentrums. Es umfaßt das Flurstück 109 in der Flur 147. 
 
Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches sind im Bebauungsplan mit 
einer schwarzen, unterbrochenen Linie umrandet. 
 
 
 
3.0 Vorbereitende Bauleitplanung 
 
 
 
Der Gebietsentwicklungsplan Regierungsbezirk Münster, Teilabschnitt nördliches 
Ruhrgebiet, stellt den o.g. Bereich als Wohnsiedlungsbereich dar. 
 
In dem seit dem 06.05.1998 wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Gladbeck ist 
der Planbereich als Wohnbaufläche sowie Standort für Kindergarten dargestellt. 
 
 
 
4.0 Planungsanlaß und Zielsetzung 
 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 34 - 3. Änderung - Gebiet: Rentfort-Nord -, rechtsverbindlich 
seit dem 24.09.1971 setzt für das Grundstück der ev.-luth. Kirchengemeinde Glad- 
beck Rentfort, Flur 147, Flurstück 109 eine Gemeinbedarfsfläche mit den Zweckbe- 
stimmungen Kirche und Kindergarten fest. Die überbaubaren Grundflächen sind 
durch Baugrenzen festgelegt. 
 
Auf dem Grundstück wurde das Gemeindehaus, das Pfarrhaus sowie der Kindergar- 
ten errichtet. Ein darüber hinaus gehender Bedarf für Gemeinbedarfszwecke besteht 
nicht mehr. 
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Die Kirchengemeinde beabsichtigt, auf einer verbleibenden Restfläche des Grund- 
stückes altengerechte Wohnungen zu errichten. Mit der Schaffung von altengerech- 
tem Wohnraum soll ein sozial und gemeinnütziger Anspruch verbunden werden. 
 
Zur Umsetzung dieser Planungsabsicht ist die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
34 - 3. Änderung erforderlich. Die Kirchengemeinde hat mit Schreiben vom 
06.05.1998 einen entsprechenden Antrag an die Verwaltung gestellt. 
 
 
 
5.0 Bebauungsplaninhalte 
 
 
 
5.1 Gemeinbedarfsfläche 
 
Die Flächen für den Gemeinbedarf wurden bestandsorientiert mit den Symbolen für 
a) Kirchen und kirchlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen und b) 
sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen, gekennzeichnet. Die ent- 
sprechenden überbaubaren Flächen sind durch Baugrenzen ausgewiesen. Die Zahl 
der Vollgeschosse wird mit II als Höchstgrenze, die Grundflächenzahl mit 0,4 festge- 
setzt. 
 
5.2 Wohnbaufläche 
 
Die für die Wohnbebauung vorgesehene Fläche wird als "Reines Wohngebiet" mit 
einer Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Die Festsetzung der geplanten Baukör- 
per erfolgt durch Baugrenzen. Die Zahl der Vollgeschosse beträgt II als Höchstgren- 
ze. Die Dachform ist als Flachdach, Pultdach oder Satteldach mit einer max. Dach-
neigung von 15° ohne Drempel zugelassen. Den neuen Wohngebäuden ist eine 
Fläche für Stellplätze vorgelagert. 
 
5.3 Private Grünfläche - Spielplatz - 
 
Die zwischen der öffentlichen Verkehrsfläche und der Gemeinbedarfsfläche liegende 
private Grünfläche - Kinderspielplatz für Geschäftszentrum - wird entsprechend der 
bisherigen Festsetzung im Bebauungsplan Nr. 34 - 24. Änderung - in den Planbe-
reich übernommen. 
 
Gestaltungsfestsetzungen 
 
Die Festsetzungen gem. § 9 Abs.1 BauGB werden ergänzt durch Gestaltungsfest- 
setzungen gem. § 81 BauONW, welche gem. § 9 Abs. 4 BauGB in den Bebauungs- 
plan aufgenommen werden. 
 
Allgemeines 
 
Ziel der Gestaltungsfestsetzungen ist es, für den Wohnbaubereich eine grundsätzli- 
che Übereinstimmung im äußeren Gestaltungsbild insbesondere in Maßstäblichkeit, 
Dachform und Umfeld zu erreichen. 
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Die Gestaltungsfestsetzungen zur Bauwerksgestaltung beziehen sich auf den Wohn-
baubereich des Bebauungsplanes Nr. 34 - 25. Änderung -. 
 
 
 
1.0 Bauwerksgestaltung 
 
 
1.1 Dächer 
 
Die Gebäude können entsprechend der Festsetzungen im Bebauungsplan mit Flach-, 
Pult- sowie Satteldächern versehen werden. 
 
Die Dachneigung ist mit max. 15° zugelassen. 
 
Die Firstrichtungen sind innerhalb des Baublocks im Plan eingetragen.  
 
Dachgauben und Dacheinschnitte sind unzulässig. 
 
Für die zusammenhängende Gebäudeeinheit muß die Material- und Farbauswahl zur 
Dacheindeckung einheitlich erfolgen. 
 
 
1.2 Höhen 
 
Die Oberkanten der Erdgeschoßfußböden dürfen nicht höher als 0,50 m über Stra- 
ßenfahrbahn bzw. Erschließungsweg liegen. 
 
Drempel sind unzulässig. 
 
Die maximale Traufhöhe darf 6,0 m über Erdgeschoßfußbodenhöhe nicht über- 
schreiten. 
 
 
 
6.0 Erschließung 
 
 
 
Die Erschließung erfolgt über eine vorhandene private Zuwegung mit Anschluß an 
den westlich angrenzenden Marktplatzbereich des Geschäftszentrums Rentfort-Nord. 
Diese wird als Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Anlieger 
und Versorgungsträger gesichert. 
 
Nördlich und östlich des Baugrundstückes verlaufen weitere öffentliche Zuwegungen 
entsprechend den Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 34- 3. Änderung. 
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7.0 Ver- und Entsorgung 
 
 
 
Die Ver- und Entsorgung der neuen Gebäude ist durch Erweiterung der auf dem 
Grundstück bereits vorhandenen Erschließungssysteme zu sichern. 
 
 
 
8.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege 
 
 
 
Denkmalpflegerische Belange sind nicht berührt. 
 
 
 
 
9.0 Bergbauliche Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen 
 
 
 
Das Plangebiet liegt über dem stillgelegten Grubenfeld Scholven der VEBA AG. An-
fragen über die bergbaulichen Verhältnisse sind an die VEBA AG Bochum zu richten. 
 
 
 
10.0 Altlasten 
 
 
 
Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt. 
 
 
 
11.0 Finanzierung/Kosten 
 
 
 
Der Gemeinde entstehen durch die Bebauungsplanaufstellung keine Kosten. 
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12.0 Eingriffsbewertung für die Inanspruchnahme von Freiraum 
 
 
 
Für das Gebiet der Bebauungsplanänderung  bestehen Baurechte entsprechend 
dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 34 - 3. Änderung. Die durch Baugren- 
zen ausgewiesene überbaubare Fläche beträgt ca. 3.400 qm. 
 
Die im Bebauungsplan Nr. 34 - 25. Änderung ausgewiesene neue überbaubare Flä- 
che einschließlich der Erschließungsflächen beträgt ca. 3.100 qm. 
 
Durch die Reduzierung der bebaubaren Flächen ist eine Ausgleichsregelung nicht 
notwendig. 
 
 
 
 
Gladbeck, den 03.09.1998 
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